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Vorwort

Volker Beck
Geschäftsführer des Tikvah Instituts

„Sabbate und Feste erhalten ihre Poesie, ihre Stimmung, in 
deren heiligem Bezirke der Mensch, nach all dem Staubigen und 

Bedrückendem draußen, in reiner Luft Atem holen kann. Und wie 
ihnen hat das Gesetz aller Freude ein Weihevolles, ein Geistiges 

gebracht.“
Leo Baeck1

In Deutschland hält man heutzutage viel auf Diversität. Auch reli-
giöse Vielfalt wird in Sonntagsreden gerne affirmativ erwähnt. Bloß 
wenn es tatsächlich um Religiöses geht und religiöse Überzeugun-
gen alltägliches Handeln prägen, ist es mit Rücksichtnahme oder gar 
Akzeptanz der Gleichheit der Verschiedenen schnell nicht mehr so 
weit her.

Die deutsche Politik beteuert auch immer wieder, wie glücklich 
sie doch sei, dass das jüdische Leben in Deutschland nach dem Fall 
der Mauer und dem Zerschneiden des Eisernen Vorhangs wieder-
erstarkte. Sie spricht gern von einem Geschenk. Sie betont das Glück, 
dass solche eine Entwicklung nach der Shoa möglich war.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde jüngst im Festjahr „1700 Jahre 
jüdisches Leben in Deutschland“ deutlich, dass das jüdische Leben 
in der Geschichte der Landstriche, die später den Nationalstaat 
Deutschland formten, mehr der – wenngleich wechselhafte und vom 
Minderheitenstatus geprägte – Regelfall denn die Ausnahme war. 
Trotz dieses langen historischen Hintergrundes wird die religiö-
se Dimension des jüdischen Lebens in der Wahrnehmung zumeist 
ausgeblendet: Ob Rituale oder Glaubenslehren, ob Ideen, Werte und 
ethische Regeln, ob Symbole und Erzählungen – Deutschland bleibt 
gegenüber der religiösen Dimension des Judentums von staatlicher 
Seite erstaunlich indifferent. Die über anderthalb Millennia jüdi-
scher Praxis hierzulande haben bis heute nicht dazu geführt, dass 

1 Leo Baeck: Das Wesen des Judentums, Darmstadt 1985, S. 298.



7

die traditionelle halachische jüdische Religionspraxis am Schabbat 
und an den jüdischen Feiertagen im deutschen Arbeits-, Hochschul- 
und Feiertagsrecht Respekt erfährt. Sie haben nicht dazu geführt, 
dass jüdische Glaubenspraxis von rechtlicher Seite als Regelfall, als 
Teil der Normalität, verstanden wird. 

Dieses Buch widmet sich diesem Manko. Soll der religiösen jüdi-
schen Praxis an den jüdischen Feiertagen der Respekt entgegen-
bracht werden, der in Artikel  4 Grundgesetz als Glaubensfreiheit 
garantiert ist, muss der Gesetzgeber, das meint hier überwiegend die 
Landtage, tätig werden. 

Das Bundesverfassungsgericht ist in seiner Rechtsprechung ein-
deutig: Die Glaubensfreiheit des Grundgesetzes schützt das „Recht 
des Einzelnen, sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glau-
bens auszurichten und seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß 
zu handeln. Dies betrifft nicht nur imperative Glaubenssätze, son-
dern auch solche religiösen Überzeugungen, die ein Verhalten als das 
zur Bewältigung einer Lebenslage richtige bestimmen.“2 

Sowohl die Gesetzgebung als auch die Rechtspraxis sind nicht so 
klar wie das oberste deutsche Gericht: Sie gewähren im Alltag nicht, 
was Verfassung und Rechtsprechung im Grundsatz längst geklärt 
haben. Jüdische Arbeitnehmer und jüdische Studentinnen kämp-
fen im Alltag um den Respekt für ihre Religionspraxis am Schabbat 
und an anderen hohen jüdischen Feiertagen, weil in den gesetzli-
chen Grundlagen nicht steht, was der Jüdinnen und Juden gutes ver-
fassungsrechtlich garantiertes Recht ist. Das macht Jüdinnen und 
Juden im Alltag zu Bittstellern bzw. -stellerinnen, die als troublema-
ker wahrgenommen werden, obwohl sie doch eigentlich grundrecht-
lich Berechtigte sind. Das darf nicht so bleiben. Es muss die Freiheit 
der Jüdinnen und Juden sein, wie weit sie den überlieferten Glau-
bensvorstellungen ihrer Religion folgen wollen. Drohende Benach-
teiligungen und gesellschaftlicher Konformitätsdruck sollten in 
einer freiheitlichen offenen Gesellschaft hierbei keine Bedeutung 
haben.

Warum der Status quo geändert werden muss und wie dieses 

2 BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 24. September 2003 – 2 BvR 
1436/02 –, Rn 37.


